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Kapitel 1

Einleitung

Am 25.10.2017 verkündete der Europäische Gerichtshof sein Urteil in der 
Rechtssache Polbud1 und fügte damit der grenzüberschreitenden Mobilität 
von Gesellschaften in Europa einen weiteren Mosaikstein hinzu. Was in den 
80er Jahren mit der Geschöpftheorie des Europäischen Gerichtshofs begann, 
endete (vorerst) im vergangenen Jahr mit der Zulässigkeit des grenzüber-
schreitenden Formwechsels in Ausprägung einer isolierten Satzungssitzver-
legung. Als identitätswahrender Wechsel der Rechtsform ist der Formwechsel 
das prädestinierte Instrument zur grenzüberschreitenden Unternehmensmobi-
lität unter Wahrung der rechtlichen Identität. 

A. Vorbemerkungen

Dass Gesellschaften grenzüberschreitend und formwechselnd ihren Sitz 
verlegen können, ohne dabei ihre rechtliche Identität zu verlieren, ist keine 
Selbstverständlichkeit und Ergebnis einer langen und längst nicht abge-
schlossenen Entwicklung. Beginnend in den jeweiligen Nationalstaaten und 
deren Sachrechten entwickelte sich der Formwechsel zunächst auf nationaler 
Ebene aus dem Bedürfnis heraus, Gesellschaften ohne vorherige Liquidation 
und Neugründung umzuwandeln. Im Laufe der Zeit machten sich Rechtspre-
chung und Literatur intensivere Gedanken über das auf Gesellschaften an-
wendbare Recht und dessen Bestimmung und das zuvor auf nationale Sach-
verhalte beschränkte Umwandlungsrecht bekam einen grenzüberschreitenden 
Aspekt. Mit dem Zusammenwachsen vormals entzweiter Nationen in Europa 
und dem Wegfall der Grenzen als Mobilitätshindernis Nummer eins entstand 
zunehmend das Bedürfnis, Gesellschaften von einem Staat in den anderen 
zu verlegen. Liberale Regelungen wurden zunehmend ausgenutzt, um mög-
lichst gewinnbringend und unter Vermeidung hinderlicher Rechtsnormen 
wirtschaftlich aktiv zu werden. Regelungen zur Einschränkung missbräuch-
licher Praktiken hielten Einzug in die Rechtsordnungen und nationale Ge-
sellschaftsrechte sorgten für die maximal mögliche Absicherung von Gläubi-

1 EuGH	 Urt.	 v.	 25.10.2017,	 Rs.	 C-106 / 16	 –	 „Polbud“,	 ECLI:EU:C:2017:804,	
NJW 2017, 3639.
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gern, Minderheitsaktionären und Arbeitnehmern. Mit anhaltender Globalisie-
rung wuchs der Markt an Rechtsformanbietern und das Bedürfnis für Rege-
lungen zur grenzüberschreitenden Unternehmensmobilität stand dem in 
nichts nach. 

B. Gang der Arbeit

Als identitätswahrende Möglichkeit der Änderung der Rechtsform einer 
Gesellschaft bietet der Formwechsel Vorteile, die andere Umwandlungsfor-
men nicht bieten können. Im Optimalfall ermöglicht ein grenzüberschreiten-
der Formwechsel die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft nur durch 
Anpassung der Satzung an die neue Rechtsform und Verlagerung des Sat-
zungssitzes in den Zuzugsstaat. Eine Vermögensübertragung findet nicht 
statt, sodass die Gesellschaft lediglich „ihr Mäntelchen wechselt“. Im Zu-
sammenhang mit dem Brexit könnte eine derartige Umwandlungsform der 
Vorgang der Wahl sein, um eine bereits im kontinentalen Europa tätige Limi-
ted britischer Prägung umzuwandeln. Grund genug, den grenzüberschreiten-
den Formwechsel einer näheren Betrachtung zuzuführen und seine Entwick-
lung sowie den aktuellen Rechtsstand aufzuzeigen. Ziel dieser Arbeit ist es 
herauszufinden, ob sich durch die Rechtsprechung des EuGH bis hin zur 
Polbud-Entscheidung eine verlässliche rechtliche Grundlage für einen grenz-
überschreitenden Formwechsel herausgebildet hat. Dazu soll die Entwicklung 
des Formwechsels in seiner Geschichte nachgezeichnet und anschließend 
seine Regelung im deutschen Umwandlungsrecht nachvollzogen werden. Im 
folgenden Abschnitt soll beleuchtet werden, welche Schwierigkeiten sich 
durch das Element der Grenzüberschreitung ergeben und welche allgemeinen 
Grundlagen es für einen grenzüberschreitenden Formwechsel nach aktueller 
Rechtssetzung gibt. Sodann folgt die Untersuchung etwaiger Modifikationen 
der soeben gefundenen Grundlagen durch die Rechtsprechung des EuGH und 
deren Umsetzung durch deutsche Gerichte. In einem letzten Teil der Arbeit 
schweift der Blick in unser Nachbarland Frankreich, das wie Deutschland 
der Sitztheorie folgt, um das dortige Kollisons-, Gesellschafts- und Umwand-
lungsrecht näher zu betrachten. Zuletzt sollen Perspektiven der grenzüber-
schreitenden Unternehmensmobilität in Form des grenzüberschreitenden 
Formwechsels aufgezeigt werden.

C. Begrifflichkeiten

Wenn in dieser Arbeit die Rede von einer „Gesellschaft“ ist, sind damit 
Kapitalgesellschaften gemeint. Personengesellschaften sind nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. Werden solche beiläufig behandelt, wird explizit darauf hinge-
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wiesen. Der Autor bemüht sich, fremdsprachliche Begriffe einer Übersetzung 
zuzuführen. Zur besseren Verständlichkeit und zur Vermeidung von Unge-
nauigkeiten, die durch eine Übersetzung entstehen, wird im Anschluss an die 
Übersetzung in Klammern der jeweilige Begriff in der Sprache seines Her-
kunftslandes genannt. 


